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2002 2012 2019 

Umsätze 
(in Mrd. Euro) 

5,710 22,962 24,017 

Bruttospielertrag 
(in Mrd. Euro) 

k.A. 5,250 5,500 

In 2020: Anteil am Gesamtumsatz legaler Glücksspielanbieter: 46,7% 
In 2020: Anteil der Bruttospielerträge auf dem regulierten Glücksspielmarkt: 40,5% 
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Marktentwicklung (vor der Pandemie) 
Meyer (2022) 



Stichwort Verfügbarkeit 
Jahresreport 2020 der Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder (2021; S. 9) 

https://innen.hessen.de/sites/innen.hessen.de/files/2021-12/jahresreport_2020.pdf 
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Spielhallen/Gaststätten vs. Spielbanken: Faktor 690  



Glücksspiel-Survey 2021 
Buth, Meyer & Kalke (2022) 

https://www.isd-hamburg.de/wp-content/uploads/2022/03/Gluecksspiel-Survey_2021.pdf 

 
Befragung von N = 12.303 deutschsprachigen 

Personen im Alter von 16 bis 70 Jahren 
 

Datenerhebung via Mixed-Mode-Design: 
Zufallsauswahl von Festnetz- und 

Mobiltelefonnutzer*innen sowie von Online-
Panelist*innen in 2021 

 
Screening glücksspielbezogener Probleme 

mittels DSM-5-Kriterien (bei den 
Erwachsenen) 
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Glücksspiel-Survey 2021 
Buth, Meyer & Kalke (2022, S. 34) 

https://www.isd-hamburg.de/wp-content/uploads/2022/03/Gluecksspiel-Survey_2021.pdf 

→ 2,3% Glücksspielstörung ≈ 1,3 Millionen Personen 

→ 5,7% riskant spielend ≈ 3,25 Millionen Personen 

→ unter allen Glücksspielenden ≈ 26,5% ≥ 1 DSM-5-Symptom 
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Lobbyismus (früher) 
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Lobbyismus (heute) 

https://www.automatenmarkt.de/nachrichten/artikel/stellungnahme-des-dltb-zum-gluecksspiel-survey-2021-lotterien-mit-geringem-gefaehrdungspotenzial 



Weitere empirische Hintergründe 

Die Subgruppe der Geschädigten ist weitaus größer als die Subgruppe der 
Problemspieler*innen, da ebenso auf niedrigem Risikoniveau des Spielverhaltens ein 

Verlust an Lebensqualität verzeichnet werden kann 
 (→ das ausschließliche Schielen auf Problemprävalenzen ist unzureichend) 

Glücksspielbezogene Schäden sind in der Bevölkerung ungleich verteilt, bestimmte 
Personengruppen tragen eine vergleichsweise große Krankheitslast 

(→ neue Spielangebote schaffen neue Risikogruppen; z. B. Mitglieder von 
Sportvereinen im Bereich des Sportwettens) 

Nicht nur die betroffenen Spieler*innen selbst, sondern auch ihr soziales Nahumfeld 
- wie etwa die Familienangehörigen - erleben mannigfaltige Belastungen 

(→ es ist eine „Ent-Individualisierung“ der Problembetrachtung vonnöten) 
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Glücksspiel-Survey 2021 
Buth, Meyer & Kalke (2022, S. 38) 

https://www.isd-hamburg.de/wp-content/uploads/2022/03/Gluecksspiel-Survey_2021.pdf 

→ Diese Befunde sind nicht kausal zu interpretieren. Dennoch sind glücksspielsüchtige 
Personen überzufällig häufig in Spielhallen (und Gaststätten) anzutreffen! 
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Versorgungsforschung aktuell 
Klientendokumentation Niedersachsen: Brosowski & Hayer (2022, S. 19) 
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Spielerschutz-Commitment 
Evaluation von OASIS-Hessen: Hayer et al. (2018) 
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Summe (Neusperre - Entsperrung) Neusperren (Selbst) 

Neusperren (Fremd) Entsperrung (Selbst) 

Entsperrung (Fremd) 
Sperren pro Monat 

Mittelwerte 
 

Neusperre (Selbst) = 454 
Neusperre (Fremd) = 5 

 
Gesamtsumme = 367 

 
Entsperrung (Selbst) = -91  
Entsperrung (Fremd) = -2 

Fremdsperren durch 
Anbieter spielen 

keine wesentliche 
Rolle (1%) 



Spielverordnung – Umgehungstatbestände 
Meyer (2022, S. 93) 
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Glücksspielstaatsvertrag – Vorbemerkungen 

Soll bundeseinheitliche Rahmenbedingungen für die 
Veranstaltung von Glücksspielen schaffen 

Ist das Ergebnis eines Kompromisses der 16 Bundesländern 
(verbindet Liberalisierungs- und Protektionismusgedanken) 

Gesetzgebungszuständigkeit für das materielle Glücksspielrecht 
steht im Wesentlichen den Bundesländern zu  

Ausnahme: Gewerberecht / Spielverordnung 
Zuständigkeit des Bundes für das gewerbliche Automatenspiel 

Gewerbliches Automatenspiel: Game Design wird von der 
Spielverordnung geregelt, räumliche-zeitliche Bezüge vom 

Glücksspielstaatsvertrag (z. B. Werbung, Standorte) 

Auf Landesebene präzisieren Ausführungs- bzw. 
Glücksspielgesetze die Vorgaben des Glücksspielstaatsvertrages  
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Zum Nutzen von Verfügbarkeitsreduktionen 

Verfügbarkeitsreduktionen gehen in der Regel mit einem Rückgang der 
Spielteilnahme, der Anzahl der Häufigspielenden, der Behandlungsnachfrage und 

der Anzahl der Problemspielenden einher (Meyer et al., 2018). 

Weltweit sind terrestrische Spielstätten überzufällig häufig in Gebieten 
vorzufinden, die als sozial-strukturell benachteiligt gelten. In Deutschland betrifft 

dies vor allem Spielhallen und Wettbüros. 

In Anlehnung an Xouridas et al. (2016) besteht etwa ein deutlicher 
Zusammenhang zwischen Geldspielautomatendichte und dem Anteil an 

arbeitslosen Personen (Daten aus Baden-Württemberg). 

Schlussfolgerung: Um „biopsychosoziale“ Vulnerabilitäten nicht auszunutzen, 
bedarf es in bestimmten Gebieten einer signifikanten Angebotsreduktion bzw. 

„By decreasing EGM densities in communities with high levels of unemployment, 
we expect to protect at-risk population strata that are most vulnerable to 

gambling exposure” (Xouridas et al., 2016). 
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Glücksspielverhalten während der Pandemie 
Hodgins & Stevens (2021) 

17 Publikationen 
 

Allgemein: 
Rückgang der 

Glücksspielhäufigkeit 
sowie der Geldausgaben 

 
Risikofaktoren für eine 
vermehrte Glücksspiel-

Beteiligung: 
Vorliegen 

glücksspielbezogener 
Probleme, jüngeres 

Lebensalter, männliches 
Geschlecht 
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Glücksspielverhalten während der Pandemie (D) 
Georgiadou et al. (2021): Online-Befragung (April-Mai 2020; N = 3.245) 

- 66,9% ohne Glücksspielerfahrung vor bzw. während des Lockdowns 
- 12,7% keine Veränderung des Glücksspielverhaltens während des Lockdowns 
-   2,4% spielten während des Lockdowns mehr 
-   3,6% spielten während des Lockdowns weniger 
- 12,9% hörten während des Lockdowns mit Glücksspielen auf 
-   1,4% begannen während des Lockdowns mit Glücksspielen 
 

Ein vermehrtes Stresserleben aufgrund von coronabedingten Ausgangsbeschränkungen 
erhöht das Risiko einer vermehrten/erstmaligen Glücksspielbeteiligung 

  

nach Beginn des Lockdowns 

nur offline nur online 
offline/ 

online 

sonstige 

Glücksspiele 

kein 

Glücksspiel 
Total 

vor Beginn des 

Lockdowns 

nur offline 194 13 5 8 220 440 

nur online 6 222 6 4 121 359 

offline/online 14 43 55 3 52 167 

sonstige 

Glücksspiele 
3 0 0 33 27 63 

kein Glücksspiel 14 20 7 3 0 44 
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Migrations-Hypothese: Online-Glücksspiel 

Umsatzsteigerungen feststellbar, aber keine Massenbewegung: 
Im Zeitalter der Digitalisierung ohnehin allgemeiner Trend 
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Migrations-Hypothese: Illegales Glücksspiel 

https://www.bild.de/regional/duesseldorf/duesseldorf-aktuell/nichts-geht-mehr-polizei-raeumt-
illegales-untergrund-casino-76556154.bild.html 

Tatsächliche Verlagerungsbewegungen (z. B. in Hinterzimmer) 
oder Effekte einer erhöhten Sichtbarkeit? 
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Gedanken zum Verhältnis illegaler/legaler Markt 

Bei einer Stärkung des Spielerschutzes in einem Marktsegment lassen sich 
Abwanderungsbewegungen nicht in Gänze ausschließen.  
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Die Marktdynamik in illegalen Märkten darf niemals Argument für eine 
Erhöhung legaler Spielanreize sein („liberaler Aufschaukelungsprozess“). 

Vielmehr ist der illegalen Markt als gemeinsames Ziel aller Stakeholder mit 
effektiven Maßnahmen passgenau zu bekämpfen (z. B. Stärkung der 

Aufsicht und des Vollzugs, hier v. a. personelle Aufstockung und 
Qualifizierung von Mitarbeitenden der Ordnungsämter). 

Ein Teil des illegalen Marktes ist immer vollkommen losgelöst von legalen 
Markt zu sehen (Stichwort Clan-Kriminalität). 

Für Deutschland liegen keine empirischen Hinweise darauf vor, dass die 
Novellierung der Spielverordnung in 2014 oder andere gesetzliche 

Rahmenbedingungen den illegalen Markt in kausaler Weise gestärkt hat. 

Schließlich sind Verstöße gegen Bestimmungen des Jugend- und 
Spielerschutzes auch bei legalen Anbietern zu sanktionieren. 



Missverständnisse 
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Illegal → legal = Verbesserung des Spielerschutzes? 



Interessenkonflikte 

Beispiel Geschäftsmodell: 
→ Spannungsverhältnis von Umsatzsteigerung vs. effektiver Spielerschutz 

Beispiel Personalschulung: 
→ Gründung von Privatunternehmen bzw. Gesellschaften mit 

unmittelbarer oder mittelbarer Nähe zur Glücksspielindustrie, die zur 
Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen kostenpflichtige 

Personalschulungen anbieten: Win-Win-Lose-Situation? 

Beispiel Früherkennung: 
→ Ähnliche Business-to-Business-Geschäftsbeziehungen mit unsicheren 
Effekten für den Spielerschutz sind derzeit schon erkennbar. Auch hier 

drängen Unternehmen mit eindeutig wirtschaftlichen Interessen auf den 
deutschen Markt, um die eigenen Instrumente zu bewerben.  
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Spielhallengesetz: Fokus Spielerschutz  
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Abstandsregelungen: Operationalisierung von 
Verfügbarkeitsbeschränkungen (nicht von Abkühlphasen) 

Mindestabstände von Spielhallen zu Spielhallen sowie zu 
Wettvermittlungsstellen (Vermeidung von Drehtürphänomenen) 

Grundsätzlich auf Landesebene: Kompatibilität von 
Spielhallengesetzen und anderen Ausführungsgesetzen beachten 

Zudem: Mindestabstände zu (weiterführenden) Schulen, 
Jugendhilfeeinrichtungen, Suchthilfeeinrichtungen (und 

Sportvereinen bei Wettvermittlungsstellen) 

Vor allem: Begrenzung der Spielstätten in sozial benachteiligten 
Stadtteilen (bestimmbar über kommunale Sozialindikatoren) 

Die genaue Abstandsdefinition (Luftlinie) und damit die gewollte 
Anzahl an Spielhallen ist eine politische Entscheidung  



Spielhallengesetz: Fokus Spielerschutz 
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Anzahl der Standortverringerungen > 
Verbot von Mehrfachkonzessionen  

Auswahlverfahren: Commitment in Sachen Jugend- und 
Spielerschutz in der Vergangenheit als zentrales Kriterium 

Wohl überlegte Übergangsfristen (max. 3 Jahre) 

Anhebung des Mindestalters auf 21 Jahre 

Identitätskontrolle (Jugendschutz, Sperrsystem) vor bzw. beim 
Eintreten einer Spielhalle (automatisiert, nicht händisch)  

Überprüfung des gelebten Spielerschutzes vor Ort mittels 
standardisierter Testkäufe (regelmäßig durchgeführt) 



Spielhallengesetz: Fokus Spielerschutz 
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Spielhallenpersonal darf weder am Spielbetrieb teilnehmen noch 
Vergünstigungen der Gäste (z. B. Trinkgelder) annehmen 

Ausdifferenzierung der (besonderen) Personalschulung: Wer 
schult? Was wird geschult? Wie oft wird geschult? Welche 

Vermittlungsform wird dabei gewählt? Wie lange dauert eine 
Schulung? Wie sieht die Lernzielkontrolle aus? … 

Auslage von Informationsmaterialien zu regionalen sowie 
anbieterunabhängigen Suchthilfeangeboten 

Darlegung der Anzahl der eingegangenen Selbstsperren und 
verhängten Fremdsperren (inkl. Dokumentationsbögen) 

Der erfolgte Anschluss an OASIS (Sperrdatei) ist zwingende 
Voraussetzung für die Aufnahme des Spielbetriebs 



Spielhallengesetz: Fokus Spielerschutz 
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Verbot des Verkaufs von Speisen und Getränken 

Stärkung des Vollzug: Aufstockung und Qualifizierung des 
Personals von Ordnungsämtern 

Keine Geldausgabeautomaten innerhalb von Spielhallen 

Erstellung eines differenzierten Katalogs mit 
Ordnungswidrigkeiten inkl. einer gestaffelten Sanktionspraxis 

(von Verwarnung über Geldbuße bis zum Erlaubnisentzug) 

Außengestaltung der Spielhalle ohne Anreizwirkung (einsehbar?) 

Sicherstellung von Glücksspielsuchtprävention, -hilfe und 
-forschung (finanzielle Förderung) 



Die Antwort der Branche: Qualitätsoffensive? 
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https://www.automatenmarkt.de/nachrichten/artikel/bayern-land-der-glueckseligen 



Die Antwort der Branche: Qualitätsoffensive? 
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Lobbyistisches Ablenkungsmanöver 

Wirksamkeit von Zertifizierungen: Keine Evidenz 

Wirksamkeit von Sachkundenachweisen: Keine Evidenz 

Wirksamkeit von (besonderen) Personalschulungen: Keine Evidenz 

Suchtpräventive Effekte im Überblick: 
Verhältnisprävention > Verhaltensprävention 

Mengenreduktion > Qualitätskriterien 

Wenn überhaupt: Einführung von qualitativen Anforderungen nur 
innerhalb eines restriktiv regulierten Marktes (also nach 

signifikanten Verfügbarkeitsbeschränkungen) 



Missverständnisse 

Kanalisierungsmodell (-) 
 

Nachfrage muss durch legales 
Angebot (inkl. Werbung bedient 

werden 
 

Stichwort „Spieltrieb“ 

Anreizmodell (+) 
 

Angebot (inkl. Werbung) 
bedingt die Nachfrage 

 
Stichwort „Spielanreize“ 
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Zeit zur Diskussion! 
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Universität Bremen 
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28359 Bremen 

Tel. 0421 218-68708 
E-Mail: tobha@uni-bremen.de 

Web: http://www.tobha.de 


